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Bismarckstr. 48
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- z. Hd. Behördenleitung -

Betreff: Vollstreckungsersuchen des sog. „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 2014 werden die Finanzämter der Stadt Berlin im Wege der Amtshilfe vermehrt von ei-

nem sog. „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ wegen der Vollstreckung angeblich 

rückständiger Rundfunkbeiträge ersucht.

Nach § 5a Satz 1 BlnVwVfG i. V. m. § 3 Abs. 2a, § 5 Abs. 1 VwVG i. V. m. § 251 Abs. 1, § 

254 Abs. 1 AO darf eine Vollstreckung erst beginnen, wenn ein Verwaltungsakt (§ 1 Abs. 1 

BlnVwVfG i. V. m. § 35 VwVfG) vorliegt, durch den der Schuldner zur Leistung aufgefor-

dert worden ist (Leistungsbescheid). Ein Verwaltungsakt wird erst durch Bekanntgabe (§ 1 

Abs. 1 BlnVwVfG i. V. m. § 41 VwVfG) wirksam (§ 1 Abs. 1 BlnVwVfG i. V. m. § 43 Abs. 

1 VwVfG). Im Zweifel hat die Behörde Bekanntgabe und Bekanntgabezeitpunkt nachzuwei-

sen (§ 1 Abs. 1 BlnVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 VwVfG). 

Wie die Praxis seit Geltungsbeginn des neuen Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (01.01.2013) 

gezeigt hat, verzichten die Rundfunkanstalten allerdings darauf, rechtsmittelfähige Leistungs-

bescheide, gegen die der verwaltungsgerichtliche Weg der Klage beschritten werden kann, 

auszustellen und ersuchen direkt die örtlichen Vollstreckungsbehörden, denen sie die Voll-

streckbarkeit der angeblich bestandskräftigen Forderung bescheinigen, ohne dass überhaupt 

jemals Leistungsbescheide ergangen und bekannt gegeben worden sind. 

Diesen unhaltbaren Zustand der Rechtlosigkeit, bei dem Menschen bewusst unter Druck ge-

setzt und durch rechtswidrige Kontosperren, Pfändungen, Eintragungen ins Schuldnerver-

zeichnis etc. in ihrer Existenz bedroht werden sollen, werden wir nicht weiter hinnehmen und 

fordern Sie als örtliche Vollstreckungsbehörde hierdurch auf, mit sofortiger Wirkung alle lau-

fenden und künftigen Vollstreckungsersuchen des sog. „ARD ZDF Deutschlandradio Bei-



tragsservice“ vollumfänglich an die ersuchende Behörde zurückzugeben, sofern den Ersuchen 

keine Nachweise über die Zustellung der angeblich ergangenen Leistungsbescheide beiliegen.

Zu diesem Vorgehen sind Sie sowohl nach § 1 Abs. 1 BlnVwVfG i. V. m. § 5 Abs. 1 VwVG 

i. V. m. § 257 Abs. 1, § 251 Abs. 1 AO als auch nach der für Sie als Finanzbehörde (§ 6 Abs. 

2 Punkt 5 AO) bindenden höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (vgl. nur 

BFH, Beschluss v. 04.07.1986, Az. VII B 151/85, Anlage) verpflichtet, da Sie die Vollstre-

ckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz durchführen (§ 5a Satz 1 BlnVwVfG).   

§ 257 AO Einstellung und Beschränkung der Vollstreckung

(1) Die Vollstreckung ist einzustellen oder zu beschränken, sobald
1. die Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen des § 251 Abs. 1 weggefallen sind

§ 251 AO Vollstreckbare Verwaltungsakte

(1) Verwaltungsakte können vollstreckt werden, soweit nicht ihre Vollziehung ausgesetzt 
oder die Vollziehung durch Einlegung eines Rechtsbehelfs gehemmt ist (§ 361; § 69 der Fi-
nanzgerichtsordnung).

BFH, Beschluss v. 04.07.1986, Az. VII B 151/85, Rn. 8f.

Amtlicher Leitsatz: Führt eine Finanzbehörde aufgrund eines Vollstreckungsersuchens 
die Vollstreckung nach den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
durch, so kann sich der Vollstreckungsschuldner ihr gegenüber auf das Fehlen eines 
Leistungsbescheides berufen.

„Voraussetzung für Einleitung einer Vollstreckung nach dem VwVG ist, daß ein Leis-
tungsbescheid ergangen ist, durch den der Schuldner zur Leistung aufgefordert worden 
ist (§ 3 Abs. 2 Buchst. a VwVG). Daraus ergibt sich, daß die Rechtmäßigkeit einer Vollstre-
ckung und damit auch einer in deren Rahmen getroffenen Vollstreckungsmaßnahme vom Er-
laß eines Leistungsbescheids im vorgenannten Sinne abhängig ist. Ob diese Voraussetzung 
erfüllt ist, muß, da sie Rechtmäßigkeitsvoraussetzung einer Vollstreckung ist, in jedem 
Stadium der Vollstreckung von Amts wegen geprüft werden. Eine Vollstreckungsmaß-
nahme ist aufzuheben, wenn es an einem wirksamen Leistungsbescheid fehlt (vgl. Urteil 
des erkennenden Senats vom 30. März 1976 VII R 94/75, BFHE 118, 533, BStBl II 1976, 
581).

Die Entscheidung, ob ein Leistungsbescheid im vorgenannten Sinne ergangen ist, wird nicht 
dadurch entbehrlich, daß die um Vollstreckung ersuchende Behörde der ersuchten Behörde 
mitteilt, ein Leistungsbescheid mit Zahlungsaufforderung sei ergangen. Da der Leistungsbe-
scheid Voraussetzung für die Einleitung einer Vollstreckung ist, hängt deren Rechtmäßigkeit 
und damit die Rechtmäßigkeit der einzelnen Vollstreckungsmaßnahme davon ab, daß ein 
Leistungsbescheid tatsächlich wirksam ergangen ist. Demnach reicht es nicht aus, daß der 
Erlaß des Bescheids lediglich zugesichert wird.“

(ständige Rechtsprechung BFH, vgl. nur BFH, Beschl. v. 14.02.2008, Az. X B 11/08)



Der in Ihren Schreiben teilweise anzutreffende Hinweis, dass Einwendungen gegen die ange-

kündigte Vollstreckung nur beim Gläubiger selbst geltend gemacht werden könnten, ist vor 

dem Hintergrund der oben bezeichneten Sachlage hinfällig.

Da die materielle Beweislast für die wirksame Bekanntgabe des Leistungsbescheids in den

Fällen der Vollstreckungshilfe Sie als ersuchte Vollstreckungsbehörde trifft (ständige Recht-

sprechung BFH, vgl. nur BFH, Beschl. v. 30.09.2002, Az. VII S 16/02) und Sie aus den ge-

nannten Gründen gar nicht in der Lage sind, ebendieser nachzukommen, wenn Ihnen von der 

Sie ersuchenden Behörde keine Zustellnachweise mitgeliefert werden, richten sich die finanz-

und/oder verwaltungsgerichtlichen Rechtsmittel (Einstweilige Anordnung, Klage) gegen Sie

als Vollstreckungsbehörde, so dass die logischerweise erfolgreichen Verfahren stets zu Ihren

Lasten gehen, so zuletzt zu Lasten der Städte Lübeck und Flensburg durch rechtskräftige Be-

schlüsse des Verwaltungsgerichts Schleswig-Holstein (18.12.2014, Az. 4 B 41/14; 

05.02.2015, Az. 4 B 3/15). Es ist die ständige Rechtsprechung der ordentlichen, der Finanz-

und der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Fällen der angeblich bekannt gegebenen Leis-

tungsbescheide bezgl. Rundfunkbeiträgen, die Zwangsvollstreckungen auf Kosten der Stadt-

und Gemeindekassen einstellen zu lassen (vgl. nur OVG Sachsen, Beschl. vom 12.08.2014, 

Az. 3 B 498/13; LG Tübingen, Beschl. vom 19.05.2014, Az. 5 T 81/14, Beschl. vom 

08.01.2015, Az. 5 T 296/14; VG Leipzig, Beschl. vom 21.10.2013, Az. 1 L 69/13; AG Mann-

heim, Beschl. vom 30.01.2015, Az. 657 M 1109/14; AG Riesa, Beschl. vom 02.02.2015, Az. 

5 M 695/14; ebenso bereits VG Hannover, Urt. vom 29.03.2004, Az. 6 A 844/02).

Um auch Ihnen unnötige Kosten zu ersparen, fordern wir Sie hierdurch erneut auf, alle 

laufenden und künftigen Vollstreckungsersuchen des sog. „ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice“ vollumfänglich an die ersuchende Behörde zurückzugeben, sofern den 

Ersuchen keine Nachweise über die Zustellung der angeblich ergangenen Leistungsbe-

scheide beiliegen.

Wir kündigen an, dass wir andernfalls dafür Sorge tragen werden, jede einzelne Vollstreckung 

bezgl. Rundfunkbeiträgen gesondert und immer wieder vor die Finanz- und Verwaltungsge-

richte der Stadt Berlin zu bringen, so dass die Stadt Berlin (und eben nicht der „ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice“!) in jedem einzelnen Fall immer und immer wieder die 

Kosten der Verfahren zu tragen haben wird.



Mit freundlichen Grüßen

Viele Bürger, die den aktuellen Zustand der Rechtlosigkeit nicht weiter dulden werden

Anlage

BFH, Beschluss v. 04.07.1986, Az. VII B 151/85


